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Zusätzliche Vertragsbedingungen 

1. Grundlage des Angebots 

a) Sämtliche angegebenen Einheitspreise oder Pauschalpreise sind Festpreise. Diese gelten bis 
zur endgültigen Abwicklung des Auftrags auch für Löhne und Material, einschließlich der 
Lieferung aller Materialien frei Einbaustelle, Leistung aller Nebenarbeiten sowie Vorhaltung 
aller notwendigen Geräte, Maschinen, Gerüste und Hebezeuge, soweit hierfür nicht geson-
derte Positionen im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind. Auslösungen, Wegegelder, Fahr-
tengelder usw. werden nicht besonders vergütet, sondern sind durch Einheitspreise abge-
golten. 

b) Auf die Nebenleistungen nach DIN 18 299 VOB/C wird hingewiesen. Als Kleingeräte und 
Werkzeuge gelten alle Geräte mit einem Anschaffungswert unter der Abschreibungsgrenze. 

c) Für die Ausführung des Auftrages durch eine Arbeitsgemeinschaft haften dem Auftraggeber 
alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft gesamtschuldnerisch. Die Arbeitsgemeinschaft wird 
gegenüber dem Auftraggeber rechtsgültig nur durch das federführende Unternehmen ver-
treten. Zahlungen werden mit rechtsverbindlicher Wirkung ausschließlich an das federfüh-
rende Unternehmen geleistet. 

d) Zur Sicherstellung etwaiger Ansprüche aus diesem Vertrag muss eine Betriebshaftpflicht-
versicherung bestehen. Die Deckungssumme dieser Versicherung muss mindestens 2 Mio. 
Euro für Personen- und 1 Mio. Euro für Sachschäden betragen.  

2. Durchführung des Auftrags  

a) Für die Durchführung des Auftrags sind die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik 
maßgebend. Die bestehenden DIN-Normen gelten als Mindestforderung. Die Verarbeitungs-
vorschriften der Hersteller bei den Bauarbeiten verwendeter Produkte sind zu beachten. Bei 
der Durchführung der Arbeiten sollen die Belange des Umweltschutzes berücksichtigt wer-
den. 

b) Der Auftragnehmer ist verantwortlich für die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften, der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften und der staatlichen 
Arbeitsschutzgesetzgebung. 

c) Während der Bauarbeiten muss der Auftragnehmer oder ein fachlich ausgebildeter Vertreter 
auf der Baustelle anwesend sein. Der Vertreter muss befugt sein, Anordnungen der Bau-
überwachung entgegen zu nehmen.  

d) Die Kosten für Wasser und Energie sind nach § 4 Abs. 4 Nr. 3 VOB/B nach der Abrechnungs-
summe anteilig von den Auftragnehmern zu tragen. 

e) Der Auftragnehmer hat laufend die Abfälle seiner eigenen Arbeit fortzuschaffen und für die 
Reinhaltung der Baustelle ohne Aufforderung zu sorgen. 

f) Der Auftragnehmer hat für alle auszuführenden Arbeiten vor Beginn die notwendigen Zeich-
nungen vom Auftraggeber bzw. der Bauüberwachung zu verlangen. Bei Arbeiten, die keiner 
Zeichnungen bedürfen, sind vor Beginn die erforderlichen Angaben vom Auftraggeber ein-
zuholen. 

g) Bei Widersprüchen zwischen Leistungsbeschreibung und Zeichnungen gilt der Text der Leis-
tungsbeschreibung als vereinbart. 

3. Abnahme und Abrechnung 

a) Nach Abschluss der Arbeiten findet eine förmliche Abnahme statt. Über die Abnahme ist ein 
schriftliches Protokoll zu fertigen. 

b) Alle Rechnungen sind auf den Auftraggeber auszustellen und unter Beifügung von prüfbaren 
Massenberechnungen und Abrechnungszeichnungen zweifach einzureichen. 

c) Soweit nach § 2 VOB/B Preise zu vereinbaren sind,  hat der Auftragnehmer auf Verlangen 
seine Preisermittlungen für diese Preise und die vertragliche Leistung vorzulegen sowie die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Der Auftragnehmer hat die neuen und ggf. ursprüngli-
chen Einheitspreise lückenlos und nachvollziehbar zu erläutern (z. B. Angaben zu Mittellohn, 
Stoffverbrauch, Gerätetyp). Werden auf Abschlagsrechnungen mit Nachtragsforderungen 
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diese ganz oder teilweise bezahlt, bedeutet dies keine Anerkennung der genannten Preise. 
Hierzu bedarf es der besonderen Vereinbarung. 

d) Im Falle einer Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag innerhalb von 14 
Kalendertagen zu erstatten. Er kann sich in diesem Falle nicht auf den Wegfall der Bereiche-
rung berufen (§§ 812 ff. BGB). 

4. Stundenlohnarbeiten 

a) Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung der Bauüberwachung ausgeführt 
werden. Stundenlohnzettel sind doppelt anzufertigen und innerhalb einer Woche der Bau-
überwachung zur Unterschrift vorzulegen. Ein Anspruch auf nachträgliche Anerkennung be-
steht nicht. § 2 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B bleibt unberührt.  

b) Die Lohnzettel müssen die Namen und die Berufsbezeichnung der Arbeiter, die Zahl der 
geleisteten Stunden und Angaben über die Art der Arbeiten enthalten. Bei Auszubildenden 
ist das Ausbildungsjahr anzugeben. Aufsichts- und Koordinationsleistungen sind in die Stun-
densätze der Facharbeiter einzukalkulieren. 

c) Arbeiten, für die Zuschläge berechnet werden dürfen (Erschwernisarbeiten, Überstunden 
usw.), sind besonders zu vermerken. 

5. Mängelansprüche 

a) Die Frist für Mängelansprüche beträgt 5 Jahre. Die Frist beginnt mit dem Tag der förmlichen 
Abnahme. 

b) Als Sicherheit für die Mängelansprüche soll der Auftragnehmer in der Regel auf fünf Jahre 
vom Tage der Abnahme an gerechnet 5 % der Brutto-Abrechnungssumme leisten. Ausnah-
men sind zu begründen. Die Sicherheit kann durch Einbehalt oder durch eine unbefristete 
Bürgschaft eines im Inland zugelassenen Kreditinstitutes oder Kreditversicherers gestellt 
werden. Bei Aufträgen bis zu 12.500,00 € Abrechnungssumme wird grundsätzlich keine Si-
cherheit verlangt. 

c) Die Sicherheit erstreckt sich auf die Erfüllung der Mängelansprüche einschließlich Schadens-
ersatz.  

d) Streitigkeiten 
Bei Streitigkeiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer soll zunächst das Landeskir-
chenamt Rote Reihe 6 in 30169 Hannover angerufen werden. 

 

6.Vertragsstrafen 

Auf Regelungen zu Vertragsstrafen gemäß § 11 VOB/B wird grundsätzlich verzichtet, diese blei-

ben bei einzelvertraglicher Notwendigkeit jedoch ausdrücklich vorbehalten. 


